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 Veröffentlicht am 03.05.1994

Norm

ABGB §1394

WG Art17 D

Rechtssatz

Hat der Zessus Zahlung an einen Indossatar geleistet, wirkt diese auch dann schuldbefreiend, wenn er von der Zession

der dem Wechsel zugrundeliegenden Kausalforderung verständigt wurde.
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